
4-41 

 
 
 

 1 

 
 

Gebührenordnung zur Satzung über Sondernutzung von öffentlichen Straßen und 

Plätzen und über Sondernutzungsgebühren in der Stadt Bad Nauheim. 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2006 

 

 

1. Sondernutzung von wirtschaftlichem Interesse
1
  

2
 

 

Tarif-

Nr. 

Nutzungsart Gebühren- 

maßstab 

 Gebühren- 

 satz in 

 Euro (€) 
 

1.1 Straßen- und Einzelhandel ohne räumliche 
Verbindung zu bestehenden Gewerbebetrieben 
(fliegendes Gewerbe) 

  

1.1.1 mit und ohne bewegliche Verkaufsein- 
richtungen 

qm monatl. 7,50 
 
 

 bei kurzzeitiger Aufstellung, Tagessatz 
Mindestgebühr 

qm 3,00 
6,00 

 
1.1.2 Verkauf von Weihnachtsbäumen 

 
qm tägl. 0,10 

 
 

1.2 Nutzung in räumlicher Verbindung mit stehen-
den Gewerbebetrieben 

  

1.2.1 Verkaufseinrichtungen qm monatl. 5,00 
 

1.2.2 Warenauslagen qm monatl. 5,00 
 

1.2.3 Tische und Sitzgelegenheiten qm monatl. 5,00 
 
 

1.3 Ortsfeste Verkaufseinrichtungen (dauerhaft mit 
dem Erdboden verbundene bauliche Anlagen) 
 

qm monatl. 5,00 
 
 

1.4 Einrichtung anlässlich von Volksfesten   
1.4.1 Verkaufsstände, Verkaufseinrichtungen und 

Warenauslagen, die vorübergehend (tage- und 
stundenweise) an der Stätte der Leistung ohne 
feste Verbindung mit einer baulichen Anlage 
oder dem Boden angebracht oder aufgestellt 
werden und die mehr als 30 cm in den Gehweg 
hineinragen oder weniger als 1,25 m vom Fahr-
bahnrand entfernt sind,  
a) Verkaufsstände, Verkaufseinrichtungen 
b) Warenauslagen 

 
 
 
 
 
 
 
 

qm wöchentl. 
qm wöchentl. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 
0,50 

1.4.2 Tanz- und Bierzelte qm tägl. 0,20 
 

1.4.3 Marktplatzfest tägl. 
2 Tage 

650,00 
1.300,00 
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Tarif-

Nr. 

Nutzungsart Gebühren- 

maßstab 

 Gebühren- 

 satz in   

 Euro (€) 
 

1.4.4 Burgplatzfest tägl. 450,00 
 

1.4.5 Altstadtfest (ohne Markt-/Burgplatz) 
 

für 2-3 Tage 1.500,00 
 
 

1.5 Automaten   
1.5.1 Warenautomaten  

 
 

1.5.1.1 über 30 cm Tiefe an baulichen Anlagen qm jährl. 52,00 
 

1.5.1.2 auf Verkehrsflächen qm monatl. 5,00 
 

1.5.2 sonstige Automaten auf Verkehrsflächen, ins-
besondere Spielgeräte und sonstige Lei-
stungsautomaten 
 

qm monatl. 5,00 
 
 

1.6 Werbeanlage   
1.6.1 Werbeschilder bis 1 qm jährl. 18,00 

 
1.6.2 Werbesäulen, Uhrensäulen und -kandelaber bis 1 qm jährl. 36,00 

 
1.6.3 Auslage- und Schaukästen an baulichen Anla-

gen 
  

1.6.3.1 bis 30 cm Tiefe bis 1 qm jährl. 20,00 
 

1.6.3.2 über 30 cm Tiefe bis 1 qm jährl. 40,00 
 

1.6.4 Vitrinen auf Verkaufsflächen bis 1 qm jährl. 40,00 
 

1.6.5 Hinweisschilder, Tafeln, Transparente, Fahnen 
einschl. Pfosten und Masten 

bis 1 qm jährl. 21,00 
 
 

1.6.6 Gebühr für Flächen über 1 qm jährl. 8,00 
 

 

2. Sondernutzung ohne vorwiegendes wirtschaftliches Interesse
1  2 

 

Tarif-

Nr. 

Nutzungsart Gebühren- 

maßstab 

 Gebühren- 

 satz in 

 Euro (€) 

 
2.1 Baustelleneinrichtungen wie Gerüste, Bauzäune, 

Baracken, Maschinen, Fahrzeuge, Hilfseinrich-
tungen, Lagerplätze 
Mindestgebühr 

qm wöchentl. 1,00 
 
 

20,00 
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Tarif-

Nr. 

Nutzungsart Gebühren- 

maßstab 

 Gebühren- 

  satz in 

  Euro (€) 
 

2.2 
 

Gegenstände aller Art, die mehr als 24 Stunden 
lagern, sofern keine andere Nr. des Tarifs an-
zuwenden ist 
Mindestgebühr 
 

qm tägl. 1,00 
 
 

6,00 
 
 

2.3 Großraumbehälter 
gebührenpflichtiger Parkplatz 

tägl. 
tägl. 

5,00 
3,00 

 
 

2.4 Mülltonnenschränke, sofern sie als selbststän-
dige bauliche Anlage anzeigepflichtig oder ge-
nehmigungs- und anzeigenfrei sind 

jährl. 23,00 
 
 
 

2.5 Autorufsäulen oder ähnliche Einrichtungen jährl. 23,00 
 
 

2.6 Leitungen aller Art, soweit sie nicht Zwecken 
der öffentl. Ver- und Entsorgung dienen 

  
 

2.6.1 je Monat und angefangene 100 m Länge - so-
fern nur vorübergehend verlegt - 
bei Durchmessern    bis 100 mm 
bei Durchmessern über 100 mm 

  
 

6,00 
8,00 

 
2.6.2 jährlich je angefangene 100 m Länge - sofern 

auf Dauer verlegt - 
bei Durchmessern    bis 100 mm 
bei Durchmessern über 100 mm 
 

 
 

jährl. 
jährl. 

 
 

11,00 
16,00 

 
2.6.3 Kabel- und Linienverzweiger (oberirdisch) so-

weit es sich nicht um öffentl. Verkehrsunter-
nehmen handelt 

jährl. 11,00 
 
 
 

2.6.4 Aufbrüche lfd. m 
Mindestgebühr 

jährl. 
 
 

6,00 
8,00 

 
 

2.7 Förderbänder, Masten, Schächte, Transforma-
toren und ähnliche Einrichtungen, soweit sie 
nicht Zwecken der öffentlichen Versorgung o-
der des öffentlichen Verkehrs dienen 

qm jährl. 29,00 
 
 
 
 

2.8 Tribünen je qm beanspruchter Verkehrsfläche 
Mindestgebühr 

tägl. 0,20 
11,00 
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Anmerkung: 
 
Bei vorzeitiger Aufgabe der Sondernutzung sind die Gebühren je angefangener Woche, Mo-
nat oder Jahr anteilig anzurechnen. 
 
Bemisst sich die Gebühr nach der in Anspruch genommenen Verkehrsfläche (Gehwege, 
Plätze, Fahrbahnen), so sind angefangene qm bzw. lfd. m. voll zu rechnen. 
 
Bad Nauheim, den 14.03.1991 
 
 
Der Magistrat der 
Stadt Bad Nauheim 
 
 
 
 
gez. Rohde 
Bürgermeister 
 
 
 
 

Veröffentlicht in der Wetterauer Zeitung am 15.03.1991. 

 
 
 
 
                                                           
 
1
 1.Änderung gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.11.2001 (Artikelsatzung zur Einfüh-

rung des Euro). Die Änderung tritt am 01.01.2002 in Kraft. Die Änderung wurde am 20.12.2002 in der Wetterauer 
Zeitung veröffentlicht. 
 
2
 2. Änderung gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2006. Die Änderung tritt am 

01.01.2007 in Kraft. Die Änderung wurde am 30.12.2006 in der Wetterauer Zeitung veröffentlicht. 
 

 

 


